Vertrag für Leistungen einer ständigen Betonprüfstelle

(GÜB - Fassung Dezember 2024)

Die Firma       
in       
- nachstehend Unternehmer genannt -

und die ständige Betonprüfstelle       

Prüfstellenleiter       
E-Schein Nr.       

in       
- nachstehend Betonprüfstelle genannt -

schließen - unter Ausschluss entgegenstehender allgemeiner Geschäftsbedingungen der Betonprüfstelle - folgenden Vertrag:

§ 1 - Gegenstand des Vertrages

Unter Aufrechterhaltung der Verantwortung des Unternehmers steht die Betonprüfstelle ab dem       für die in DIN 1045-3, Anh. C, geforderte Überwachung des Einbaus von Beton der Überwachungsklasse ÜK 2 / Betonbauqualitätsklassen BBQ-E bzw. BBQ-S zur Verfügung.
§ 2 - Lage und Ausstattung der ständigen Betonprüfstelle 

(1) Die Betonprüfstelle gewährleistet die ständige Erfüllung der Anforderungen an ihre Lage, personelle, räumliche und gerätemäßige   Ausstattung gemäß Abschnitt 2 des GÜB-Merkblattes für ständige Betonprüfstellen, das insoweit Vertragsbestandteil wird.

(2) Ihr Leiter oder dessen Stellvertreter werden während der normalen Geschäftszeit - nach vorheriger Verabredung auch außerhalb dieser - anwesend oder kurzfristig verfügbar sein.

(3) Der Leiter ist dem Unternehmer und der anerkannten Überwachungsstelle unter Nachweis der erweiterten betontechnologischen Ausbildung (E-Schein) schriftlich zu benennen. Eine Kopie der Bescheinigung ist zu übergeben.

(4) Änderungen in der Leitung und der Lage der Betonprüfstelle sind dem Unternehmer und der anerkannten Überwachungsstelle unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 3 - Leistungen und Rechte der Betonprüfstelle im Einzelnen

(1) Die Betonprüfstelle verpflichtet sich, die in DIN 1045-3, Anhang B bzw. DIN 1045-3, Abschn. 5, oder durch besondere Anforderungen der Bauaufsichtsbehörden oder des jeweiligen Bauherrn festgelegten Prüfungen nach den in den betreffenden Normen bzw. im BBQ-Konzept festgelegten Prüfverfahren im geforderten Umfang und der geforderten Häufigkeit durchzuführen oder durch das zuständige Fachpersonal des Unternehmers durchführen zu lassen und die geforderten Aufzeichnungen zu machen bzw. machen zu lassen. Die vorgeschriebenen Prüfungen sind regelmäßig und ohne besondere Aufforderung durchzuführen, alle anderen Prüfungen nach Anforderung durch den Bauleiter des Unternehmers.

(2) Die Ergebnisse der Prüfungen sind - soweit vorhanden - in die Vordrucke der anerkannten Überwachungsstelle, in geeignete Vordrucke des Unternehmers oder hilfsweise in solche der Betonprüfstelle einzutragen. 

Wichtige mündliche oder fernmündliche Informationen (z. B. gem. DIN 1045-3, Abschn. D.1 (3)) sind schriftlich zu bestätigen. 
Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle verfügbar sein.

(3) Die Ergebnisse der Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten, sie sind mindestens 5 Jahre nach Abschluss der Arbeit aufzubewahren. Eine Ausfertigung ist dem Unternehmer zu übergeben.

(4) Die Betonprüfstelle verpflichtet sich zur Schulung und zu enger Zusammenarbeit mit dem für die Überwachung des Einbaus von Beton zuständigen Fachpersonal der Baustellen. Kommt der Bauleiter den Anregungen der Betonprüfstelle nicht nach oder behindert das Personal der Baustellen die ordnungsgemäße Durchführung der Überwachungsmaßnahmen, so ist dies in den Aufzeichnungen während der Bauausführung festzuhalten und der Unternehmensleitung schriftlich mitzuteilen.

(5) Für die normgerechte Entnahme, Behandlung und Beförderung der Materialproben zu den Räumen der Prüfstelle sorgt die ständige Betonprüfstelle. Nach Vereinbarung bzw. in unvorhergesehenen Fällen kann dies auch durch das Fachpersonal der Baustellen erfolgen. Nach vorheriger Verabredung müssen Materialproben auch außerhalb der normalen Arbeitszeit entnommen und ggf. verarbeitet und/oder geprüft werden.

(6) Die Betonprüfstelle verpflichtet sich unter Berücksichtigung von DIN 1045-3, Abschn. C.1 (3), keinen Hersteller des Betons der gleichen Baumaßnahme zu überwachen.

(7) Die Betonprüfstelle erklärt, dass sie von keinem Hersteller des Betons wirtschaftlich abhängig ist. Eine wirtschaftliche Abhängigkeit liegt vor, wenn ein Abführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen Betonhersteller und Betonprüfstelle besteht.


§ 4 - Nachschaurechte des Unternehmers, der anerkannten Überwachungsstelle und der Bauaufsicht

Der Unternehmer, dessen anerkannte Überwachungsstelle und Vertreter der Bauaufsichtsbehörden sind während der normalen Arbeitszeit befugt, die Betonprüfstelle ohne vorherige Anmeldung zu betreten und zu überprüfen. Insbesondere können sie Unterlagen zur Einsichtnahme und Auskünfte verlangen, sofern diese mit der Tätigkeit der Betonprüfstelle für den Unternehmer zusammenhängen.

Findet auf einer Baustelle des Unternehmers oder in der Betonprüfstelle eine Überwachungsprüfung durch die anerkannte Über​wachungsstelle statt, so ist der Leiter der Betonprüfstelle oder dessen Vertreter verpflichtet, anwesend zu sein und die erforderlichen Auskünfte zu geben, sofern die anerkannte Überwachungsstelle dies für erforderlich hält.

§ 5 - Schweigepflicht

Die Betonprüfstelle darf über ihr bei Abschluss und Durchführung des Vertrages zur Kenntnis gelangende Sachverhalte Dritte auch nach Ablauf dieses Vertrages nur nach Einwilligung des Unternehmers unterrichten. Alle Beschäftigten der Betonprüfstelle sind entsprechend schriftlich zu verpflichten. Die Überwachungsbeauftragten der anerkannten Überwachungsstelle und Vertreter der Bauaufsichtsbehörden gelten insoweit nicht als Dritte.

§ 6 - Haftung 

Die Betonprüfstelle haftet dem Unternehmer nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht Abweichendes vereinbart ist.

§ 7 - Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat der Betonprüfstelle jede dem Vertragszweck entsprechende Hilfe zu gewähren, insbesondere in gebotenem Umfang Personal zur Verfügung zu stellen und ihr Einblick in sämtliche mit dem Gegenstand des Vertrages (§ 1) zusammenhängende Vorgänge zu gewähren, soweit dies für Art und Häufigkeit von Prüfungen von Belang ist. Stoffe für Prüfungen sind kostenlos zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Unternehmer verpflichtet sich, überwachungspflichtige Baustellen so rechtzeitig der Betonprüfstelle zu melden, dass alle für eine ordnungsgemäße Überwachung des Einbaus von Beton erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können. Anzeigen an die bauüberwachende Behörde und die anerkannte Überwachungsstelle über den Beginn der Bauarbeiten und Ergebnismeldungen werden vom Unternehmer selbst gestellt. Hilfsweise kann dies bei Vorliegen einer Unterschriftsberechtigung durch die Betonprüfstelle erfolgen. In diesem Fall ist der Überwachungsstelle die entsprechende Unterschriftsberechtigung vorzulegen.

(3) Die Vergütung der Leistungen ist ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Vertrages.

§ 8 - Vertragsdauer und Kündigung

(1) Dieser Vertrag läuft 
(2) Die Betonprüfstelle ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, falls der Unternehmer wesentlichen Verpflichtungen nicht nachkommt.

(3) Kündigungen sind der anerkannten Überwachungsstelle schriftlich mitzuteilen.

§ 9 - Schriftform

(1) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sie müssen der anerkannten Überwachungsstelle mitgeteilt werden. 

(2) Der Vertrag ist in drei gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Ein Exemplar erhält die anerkannte Überwachungsstelle.

     
     

Ort, Datum
 Ort, Datum

Stempel, Unterschrift (Ständige Betonprüfstelle)
 Stempel, Unterschrift (Unternehmer)
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